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Professor Dr. Lothar Ungerer
Bürgermeister

Jahresauftakt 2015

Herzlichst Ihr

Sehr geehrte Meeranerinnen 
und Meeraner, sehr verehrte 
Gäste unserer Stadt,
am 24. Januar startet um 
13:13 Uhr der 22. Meeraner 
Straßenfasching durch die 
Straßen unserer Stadt. Bunte 
Meeraner Straßen und eine 
feurige Party auf dem Markt 
kündigen die Meeraner Pflas-
terköppe an. Die Pflasterköp-
pe um ihren Vorsitzenden 
Enrico Jentzsch verpflichten 
sich nun bereits im 6ten Jahr 
dem Meeraner Karneval und 
organisieren erfolgreich einen 
Faschingsauftritt, der stets im 
jungen Jahr ein erster  Höhe-
punkt im Stadtleben ist und 
weit über unsere Stadt hinaus 
strahlt. Dafür an dieser Stelle 
närrischen Dank.
Auch wenn das neue Jahr 
schon ein paar Tage jung 
ist, wünsche ich Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, alles 
erdenklich Gute. Wir haben 
mit dieser ersten 2015er 
Ausgabe eine Anregung von 
Ihnen umgesetzt und die 
Schriftgröße für das Amtsblatt 

erhöht. Damit wollen wir, wie 
häufig gewünscht, die Lesbar-
keit und die Übersichtlichkeit 
verbessern. 
Jahreswechsel bedeutet auch 
Bilanz. Das Einwohnermelde-
amt der Stadt Meerane zählte 
15.105 Einwohnerinnen und 
Einwohner mit ihrem Haupt-
wohnsitz zum Jahresende 
2014. Die Jahresentwicklung 
2014 war dadurch gekenn-
zeichnet, dass wir erstmals 
mehr Zuzüge (489) als Weg-
züge (480) hatten. Dennoch 
hat sich die Einwohnerzahl um 
134 Personen verringert, da 

die Anzahl der Geburten (122) 
gegenüber den Todesfällen 
(265) geringer war. Wir freuen 
uns über alle Neu-Meeraner 
und begrüßen Sie aufs Herz-
lichste in unserer Stadt.
Das Jahr 2015 hat eine Reihe 
von Jubiläen. Herausgreifen 
möchte ich 150 Jahre Gräflich 
Schönburgisches Gerichtsamt 
(Gebäude Amtsstraße), 140 
Jahre Pestalozzi-Schule, 120 
Jahre Geburtstag Erich Knauf, 
80 Jahre Bürgerheim, 25 
Jahre Meeraner Bürgerverein, 
25 Jahre Städtepartnerschaft 
Lörrach-Meerane. Diese An-

lässe werden uns durch das 
Jahr begleiten. Sie dürfen 
gespannt sein. Auftakt ist für 
die Stadt Meerane der Jah-
resempfang am 23. Januar 
in der Stadthalle (19:00 Uhr), 
zu dem ich Sie sehr herzlich 
einlade. Stunden später star-
tet dann der Straßenfasching, 
wenn das kein Jahresauftakt 
ist!

Foto: Straßenfasching 2014/pro picture
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Zum dritten Mal findet die Sport-
lerumfrage des Landkreises als 
gemeinsame Aktion des Kreis-
sportbundes Zwickau und des 
Landkreises Zwickau statt. Aus 
drei Kategorien – weiblich, männ-
lich und Mannschaften – sollen 
die Sportlerin, der Sportler und 
die Mannschaft des Jahres 2014 
des Landkreises Zwickau gekürt 
werden. Innerhalb der Kategorien 
gibt es keine Altersbegrenzungen. 

(in der Altersklasse O50 Sach-
senmeister im Einzel und Doppel 
sowie jeweils Dritter im Einzel und 
Doppel bei den Südostdeutschen 
Meisterschaften). Sie vertreten 
auch als einzige die Vereine der 
Stadt Meerane bei dieser Sport-
lerwahl. Nicht den Sprung in die 
Kandidatenliste hat leider die 
ebenfalls von der SG eingereichte 
1. Mannschaft (Meister in der 
Sachsenklasse) geschafft.
Die Stimmzettel müssen bis zum 
31. Januar 2015 beim Kreissport-
bund in der Stiftstraße 11, 08055 
Zwickau abgegeben werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, 
auf der Homepage des Kreissport-
bundes sich an der Sportlerwahl 
zu beteiligen.   Walter Kapferer n

. . . in diesem Sinne möchten 
wir Ihnen, liebe Leserinnen, 
liebe Leser, alles Gute für das 
neue Jahr 2015 wünschen. 

Endlich mehr Sport treiben – wer 
will das nicht im neuen Jahr? Aber 
es muss nicht immer Joggen sein. 
Vielleicht ist Ihr zukünftiger Favorit 
ja unter diesen Angeboten: 
Unser Entspannungskurs (mitt-
wochs 17.00 Uhr) beinhaltet Ele-
mente aus Autogenem Training, 
Yoga und Progressiver Muskelre-
laxation. Entspannung ist umso 
wichtiger, je stressiger unser 
Alltag wird. Wenn Sie mehr für 
Wohlbefinden und inneres Gleich-
gewicht tun möchten, dann sind 
Sie hier genau richtig.
Im Kurs Pilates geht es um 
Bewegung und Beweglichkeit 
im Alltag. Die Gruppe trifft sich 
dienstags 17.00 Uhr. Pilates tut 
dem Rücken gut, denn es kräftigt 
auch die tiefen, stabilisierenden 
Muskeln: Bei Ungeübten sind sie 
oft so schwach, dass die oberen 
Muskeln ihre Aufgabe überneh-
men müssen und sich durch die 
Überlastung verspannen. Ganz 
wichtig ist allerdings, dass das 
Training richtig ausgeführt und die 
Spannung im „Powerhouse“ ge-

halten wird, unsere ausgebildete 
Trainerin hat ein waches Auge auf 
Sie! Pilates verwandelt Sie nicht in 
einen anderen Menschen – aber 
es macht glücklich: Schon nach 
ein paar Malen spüren Sie eine 
tiefe Zufriedenheit, innere Ruhe 
und Entspannung. Sie fühlen sich 
frisch, belebt und voller Energie. 
Der Grund dafür sind die be-
wussten Bewegungen, bei denen 
Sie alles andere vergessen. Kein 
Hüpfen, keine laute Musik, keine 
Atemlosigkeit – nur Sie und Ihr 
Körper.
Funktionstraining und Reha-
Sport sind weitere Möglichkeiten, 
den Alltag besser zu meistern – ob 
nach einer Erkrankung oder weil 
man für sich selbst etwas tun 
möchte.
Einstieg nach vorheriger Abspra-
che fortlaufend möglich.
Für Berufstätige montags 18.00 
Uhr oder donnerstags 17.15 Uhr 
oder für Nicht-Berufstätige in 
den Vormittagsstunden dienstags 
oder mittwochs jeweils 10.00 Uhr
Unser Angebot für Kinder: 
„Zwergenturnen“ – ein Kurs für 
unsere Jüngsten im Alter von 
2–4 Jahren. Mit Musik und Bewe-
gungsspielen, aber auch kleinen 
Denksportaufgaben wird Bewe-
gung zum Kinderspiel. Termin: 
Freitags nachmittags 15.30 Uhr.
Wir freuen uns über Ihre Anmel-
dung – besuchen Sie uns auch im 
Internet und auf Facebook!

Ihr Team der 
Physiotherapie Schilling n

Am traditionellen Kinder-Weih-
nachtsturnier der Abteilung Bad-
minton des SV Sachsenring Ho-
henstein-Ernstthal, das diesmal 
als „Old Schmetterhand Turnier“ 
ausgeschrieben war und bei dem 
Kinder bis 13 Jahre startberech-
tigt waren, nahmen insgesamt 13 
Mädchen und Jungen von der SG 
Meerane 02, vom BV Annaberg-
Buchholz, vom BV Marienberg und 
dem Gastgeber teil. 
Der gesamte Wettkampf bestand 
aus einem Turnier im System 
„jeder gegen jeden“, getrennt in 
zwei Altersgruppen und aus vier 
Stationen, bei denen es vor allem 
auf das geschickte Umgehen mit 
Schläger und Federball ankam. 
Dabei mussten die Mädchen und 
Jungen mit Turniererfahrung die 
Stationen unter schwierigeren 
Bedingungen absolvieren als die 
Anfänger, da alle in eine Wertung 
kamen. Für die Leistungen in den 

Paul Wenke siegt beim Kinder-Weihnachts-
turnier in Hohenstein-Ernstthal

einzelnen Wettbewerben wurden 
jeweils Punkte vergeben. 
Die meisten Punkte sammelte 
Paul Wenke von der SG Meerane 
02, der damit Sieger des gesam-
ten Wettkampfes wurde, vor sei-
nem Vereinskameraden Fabrice 
Schnabel und Nathalie Fizia (BV 
Annaberg-Buchholz). Der dritte 
Meeraner Teilnehmer, Danilo 
Kahlich, wurde 11.

v.li.: Fabrice Schnabel, Paul Wen-
ke                              Fotos: Verein

Sportler des Jahres 2014 gesucht

v.li.: Luisa Ulrich, Lutz Stegert

Begrüße das neue Jahr vertrau-
ensvoll und ohne Vorurteile, 
so hast Du es schon halb zum 
Freunde gewonnen. 

Novalis  (1772–1801), dt. Lyriker

Insgesamt stehen 52 Kandidaten 
aus 28 Sportvereinen in 22 Sport-
arten zur Auswahl. Die Vorschlag-
listen und die Stimmzettel sind 
im Amtsblatt des Landkreises 
und auf der Homepage des Kreis-
sportbundes zu finden. Nicht 
alle eingereichten Vorschläge 
wurden dabei berücksichtigt. 
Mit zwei Nominierungen ist die 
Abteilung Badminton der SG Mee-
rane 02 vertreten, und zwar mit 
Luisa Ulrich (Sachsenmeisterin 
im Doppel U17) und Lutz Stegert 
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. . . einen Dritten, sehen sich 
die Erben häufig um einen Teil 
des Nachlasses gebracht und 
ziehen vor Gericht. So auch in 
dem vom Landgericht Aachen 
entschiedenen Fall. Dort hatte 
der Erblasser seiner langjährigen 
Lebensgefährtin einen auf seinem 
Konto deponierten Geldbetrag 
geschenkt, ohne diesen Betrag 
seiner Lebensgefährtin tatsäch-
lich zu überweisen. Nach seinem 
Ableben machte die Lebensge-
fährtin von einer ihr erteilten Voll-
macht des Erblassers Gebrauch 
und überwies sich den ihr vom 
Erblasser zugewandten Betrag. 
Die Erben forderten diesen Betrag 
mit der Begründung zurück, dass 
eine wirksame Schenkung nicht 
vorgelegen habe und die Lebens-
gefährtin zu einem Zeitpunkt von 
der Vollmacht Gebrauch gemacht 
hat, zu dem sie mit einem Wider-
ruf der Vollmacht hätte rechnen 
müssen, wenn sie die Erben über 
das Ableben des Erblassers recht-
zeitig informiert hätte. Das Land-
gericht Aachen wies die Klage 
ab. Das Landgericht Aachen ging 
hierbei davon aus, dass es sich 
vorliegend um eine Schenkung 
gemäß § 518 BGB handelte, die 
zwar zunächst formunwirksam 
war, da das Schenkungsverspre-
chen nicht notariell beurkundet 
worden ist. Dieser Formman-

gel ist aber durch die von der 
Vollmacht gedeckte Verfügung 
der Lebensgefährtin über den 
Kontobetrag geheilt worden, da 
darin der Vollzug der Schenkung 
im Sinne von § 518 Abs. 2 BGB 
zu sehen sei. Das Gericht wies in 
diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass eine solche Heilung 
nur bei Schenkungen gemäß  
§ 518 BGB denkbar ist. Bei Schen-
kungsversprechen von Todes 
wegen (§ 2301 BGB) gibt es eine 
vergleichbare Heilungsregelung 
nur eingeschränkt, wenn der 
Schenker höchstpersönlich die 
Schenkung vollzieht. Liegt eine 
Schenkung von Todes wegen  
(§ 2301 BGB) vor, sollte also der 
Beschenkte nicht von einer ihm 
vom Erblasser erteilten Vollmacht 
Gebrauch machen, um die Schen-
kung zu vollziehen.

Schenken ist, wie man sehen 
kann, mit Risiken für Schenker 
und Beschenkten verbunden.
                         Paul, Rechtsanwalt n

Beschenkt der Erblasser . . .

An alle Unternehmen, die vielen Mitstreiter, Kollegen 
und Meeraner Bürger, die mich in meiner Tätigkeit als 
Wirtschaftsförderer dieser Stadt begleitet und unterstützt 
haben:

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten und zuversichtlichen 
Start in das neue Jahr. Viele erfüllende Stunden, Glück und Gesundheit 
sollen Sie begleiten und Ihnen Kraft und Mut schenken. 

Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für die vertrau-
ensvolle, konstruktive Zusammenarbeit der letzten fast 24 Jahre bei 
Ihnen zu bedanken. Es war für mich eine tolle und erfüllte Zeit, die 
ich nicht missen möchte.

Mein plötzliches unangekündigtes Ausscheiden hat bei Ihnen Fragen 
aufgeworfen. Das große Interesse nach meinem Befinden, das bei 
vielen Gelegenheiten zum Ausdruck kommt, ehrt mich sehr. Dafür 
herzlichen Dank.  

Deshalb möchte ich hier die Möglichkeit nutzen Ihnen zu sagen, 
dass sehr persönliche Gründe, die ich hier nicht näher kommentieren 
möchte, mich zwangen, den von mir sehr geliebten Job aufzugeben. 
Dafür bitte ich um Verständnis.

Gleichwohl freue ich mich, Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit  
zu treffen.
In diesem Sinne nochmals alles Gute für Sie.

Herzlichst Ihr Hartmut Brühl

Die Bundesregierung informiert 
in einer Pressemeldung unter 
anderem über die folgenden Ge-
setzesänderungen zum 1.1.2015. 
Bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf: Arbeitgeber 
können Beschäftigte, die nach der 
Elternzeit in den Job zurückkehren 
oder die pflegebedürftige Ange-
hörige betreuen, mit steuerfreien 
Serviceleistungen unterstützen, 
wie z.B. Beratung und Vermitt-
lung von Betreuungsleistungen 
für Kinder und pflegebedürftige 
Angehörige. Zudem können sie 
Kosten für außergewöhnliche 
Betreuungsleistungen, die kurz-
fristig aus zwingenden beruflich 
veranlassten Gründen entstehen 
(z.B. Fortbildung, Krankheit eines 
Kindes oder eines pflegebedürf-
tigen Angehörigen) bis zu einem 
Betrag von 600 Euro im Kalender-
jahr steuerfrei ersetzen.
Steuerliche Absetzbarkeit 
der Erstausbildung: Nach den 
ab 2015 geltenden Mindestanfor-
derungen muss zum einen eine 
Berufsausbildung als Erstausbil-
dung, sofern in Vollzeit durchge-
führt (mind. 20 Stunden/Woche), 
einen Zeitraum von mindestens 12 
Monaten umfassen. Zum anderen 
muss die Ausbildung abgeschlos-
sen werden (z.B. durch bestandene 
Abschlussprüfung). Keine erste 
Berufsausbildung sind beispiels-
weise Kurse zur Berufsorientierung 
oder -vorbereitung, Kurse zur 
Erlangung von Fahrerlaubnissen, 
Betriebspraktika, Anlerntätigkeiten 
oder die Grundausbildung bei der 
Bundeswehr.
Betriebsveranstaltungen: Die 
bisherige Freigrenze von 110 Euro 
wird in einen Freibetrag umgewan-
delt und alle Aufwendungen, auch 
die Kosten für den äußeren Rah-
men der Betriebsveranstaltung  
(z.B. Saalmiete, „Eventmanager“), 
in die Berechnung einbezogen. 
Die geldwerten Vorteile, die Be-
gleitpersonen des Arbeitnehmers 

gewährt werden, werden dem Ar-
beitnehmer als geldwerter Vorteil 
zugerechnet.
Selbstanzeige: Die Berichti-
gungspflicht erstreckt sich künftig 
bei Steuerhinterziehung auf einen 
Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren (bisher: fünf Jahre). Die 
strafbefreiende Selbstanzeige ist 
künftig nur noch bis zu einem Hin-
terziehungsbetrag von 25.000 E 
möglich (bisher 50.000 E). Ab 
diesem Hinterziehungsbetrag und 
in den besonders schweren Fällen 
einer Steuerhinterziehung wird nur 
noch bei gleichzeitiger Zahlung 
eines Zuschlages von der Strafver-
folgung abgesehen. Hinsichtlich 
der besonderen Problematik der 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
und der Lohnsteueranmeldungen 
wurden vereinfachende gesetz-
liche Klarstellungen getroffen.
Versorgungsausgleich: Aus-
gleichsleistungen zur Vermeidung 
eines Versorgungsausgleichs 
nach einer Ehescheidung bzw. 
der Auflösung einer Lebenspart-
nerschaft sind ab 2015 als Son-
derausgaben abzugsfähig. Im Ge-
genzug erfolgt eine Versteuerung 
beim Empfänger.
Kirchensteuer auf Abgel-
tungsteuer: Der Einbehalt für 
und die Weiterleitung an die 
steuererhebende Religionsge-
meinschaft erfolgt künftig auto-
matisch, z.B. durch die Bank. Es 
sei denn, dem automatisierten 
Datenabruf der Religionszugehö-
rigkeit wurde schriftlich widerspro-
chen. Dann ist jedoch zwingend 
eine Steuererklärung abzugeben.          
                Merten, Steuerberaterin n

Was ist neu ab 2015?

Gastspiel Kabarett Nörgelsäcke
Am Sonntag, dem 1. Februar 
2015, 17.00 Uhr begrüßen wir die 
Nörgelsäcke aus Gößnitz zum Jah-
resauftakt in der Galerie ART IN.
Mit ihrem neuen Programm „Ir-
gendwas schmeckt immer“ bewe-
gen sich Thomas Puppe, Markus 
Tanger und Micha Kreft zwischen  
Fast-Food und Schlankheitswahn, 
Gengurke und Biobrot, Diäten  
und All-You-Can-Eat. 

Ein witziges politisch-satirisches 
Programm, bei dem es nicht nur 
ums Schmausen und Hungern 
geht, sondern auch um Diäterhö-
hungen, den schlanken Staat und 
die regelmäßig wiederkehrenden 
Lebensmittelskandale.
Karten zum Preis von 14,00 € gibt 
es im Vorverkauf in der Galerie 
ART IN Di–Do 14.00–18.00 Uhr 
und So 14.00–17.00 Uhr.          n

ANZEIGE
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Beratungen sind jederzeit nach Absprache möglich

www.kursana.de

Wir bieten Ihnen sicheres Zuhause

Kursana Domizile Meerane, Haus Hirschgrund, Haus Höhenweg und Haus Ost,  
Oststraße 126, 08393 Meerane, Telefon: 0 37 64 . 4 08 - 1 01, E-Mail: kursanameerane@dussmann.de

n Stationäre Langzeitpflege
n Spezielle Demenzkonzepte
n Kurzzeit- und Urlaubspflege

n Schwerstpflege
n Einzel-/Doppelzimmer mit Bad
n TÜV-zertifiziert
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Denn 2015 will gelebt 
werden. 

Gemeinsam lassen wir es 
raus – die Strategien und 
Ideen für Ihren Erfolg. 

Ihre Werbeagentur und 
Druckerei mit BISS.

aus!
Wir rufen das Lebe- JaJaJaJaJaJaJaJaJa(hr) 2015 
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